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 Vorgriffsstunden-Verordnung 2006.27 

 
 
Bei Lehrerinnen und 
Lehrern, die infolge ihrer 
Versetzung in ein  anderes 
Bundesland oder wegen 
Dienstunfähigkeit nicht oder 
nicht vollständig in den 
Genuss der Rückgewähr 
geleisteter Vorgriffsstunden 
kommen, ist das Land NRW 
laut Rechtsprechung des 
Oberverwaltungsgerichts 
NRW verpflichtet, einen 
finanziellen Ausgleich 
vorzusehen.  
 
Ausnahmen: Fälle, in denen 
die Betroffenen der 
Beamtenrechte verlustig 
gehen bzw. nach Maßgabe 
des Disziplinarrechts aus 
dem Dienst entfernt 
werden). Anspruch auf 
Ausgleichszahlungen be-
steht nur, wenn im Einzelfall 
der zeitliche Ausgleich 
unmöglich wird.  Die 
Fälligkeit der Aus-
gleichszahlung entspricht 
der Fälligkeit des zeitlichen 
Ausgleichs für geleistete 
Vorgriffsstunden.  
 
Rechtzeitig ist ein 
formloser Antrag an das 
LBV zu richten. 
 
 
Mit dieser Verordnung hatte 
die Landesregierung die 
entsprechende Recht-
sprechung, die mit GEW-
Rechtsschutz erreicht 
wurde, letztlich 
nachvollzogen. 
 
 
 
 
 

 

 


